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Zur aktuellen Diskussion über die EU-Lebensmittel-Informations-Verordnung nehmen  
der Präsident des europäischen Dachverbandes des Bäcker- und  

Konditorenhandwerks, CEBP, Henri Wagener sowie  
Generalsekretär Dr. Eberhard Groebel wie folgt Stellung: 

 
 
Schluss mit dem EU-Kennzeichnungs-Wahn!  
 
Ginge es nach dem Willen der EU-Kommission, dann wäre es zukünftig Pflicht eines jeden Bäckers, 
seine Brötchen mit einem Nährwert-Etikett zu bekleben.   
 
Die EU-Kommission plant die Einführung einer EU-Lebensmittel-Informations-Verordnung (LMIVO). 
Hierin sollen das allgemeine Lebensmittelkennzeichnungsrecht und das 
Nährwertkennzeichnungsrecht in einer gemeinsamen Verordnung zusammengefasst werden. Am 
16. März 2010 wird sich der EU-Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit final mit dieser Thematik befassen.  
 
Die EU-Kommission will es nicht dabei belassen, in einer LMIVO die bestehenden Regelungen 
lediglich zusammen zu fassen, sondern sie hat auch den Anspruch, die Regelungen erheblich zu 
erweitern. Hierbei schießt sie deutlich über das Ziel hinaus.  
 
 
Unser Ziel ist eine praxisorientierte nationale Lösung auf freiwilliger Basis! 
 
Bitte unterstützen Sie uns dabei… 
 
- den Anwendungsbereich der LMIVO nur auf Lebensmittel zu erstrecken, die für den 

grenzüberschreitenden Verkehr bestimmt sind! 
 
- keine weitere Benachteiligung des Bäckerhandwerks durch zusätzliche bürokratische Hürden beim 

Abverkauf von loser Ware zuzulassen! 
 
- falls der Anwendungsbereich auf alle verpackten Lebensmittel erstreckt wird, dass zwar verpackte, 

aber regional vermarktete Lebensmittel von einer Etikettierungs-Pflicht befreit werden! 
 
Das Protokoll zu Art. 3b des Lissabon-Vertrags über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit soll sicherstellen, dass die Europäische Union in den Bereichen, die 
nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur dann handelt, wenn EU-Maßnahmen wirksamer 
sind als Maßnahmen auf nationaler Ebene. 
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Bei der Diskussion um die LMIVO scheint die EU-Kommission vergessen zu haben, dass es in den 
einzelnen Mitgliedsstaaten jeweils einen großen Markt für regionale Produkte gibt, für welchen sie 
NICHT zuständig ist. Das Brot des Bäckerhandwerks wird ausschließlich regional als lose Ware 
vermarktet. Einen grenzüberschreitenden Handel mit regional eng verwurzelten Produkten wie dem 
Brot hat es nicht gegeben und wird es auch in Zukunft nicht geben. 
 
 
Wir bitten Sie, unser Bäckerhandwerk und die damit verbundenen regionalen Besonderheiten 
in Europa zu unterstützen.  
 
 
Brüssel, 16. März 2010 
 
Verantwortlich: Henri Wagener - Präsident CEBP 

Dr. Eberhard Groebel - Generalsekretär CEBP 
 
 

 


